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DATENSCHUTZVERTRAG 

über die Datenerhebung, -verarbeitung und Datennutzung 
im Auftrag 

 zwischen  

[Auftragnehmer] 
 

- nachstehend Auftragnehmer genannt - 

und der 

Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB) 

Salvador-Allende-Straße 7  

60487 Frankfurt am Main 
 

- nachstehend Auftraggeber genannt - 

1: Gegenstand und Dauer des Auftrags 

Gegenstand des Auftrags 

Der Gegenstand des Auftrags ergibt sich aus folgenden Dokumenten:  

• Dem Vertrag vom __.__.2026 zur Sachbearbeitung. 

• Der Leistungsbeschreibung nebst Anlagen 

Dieser Datenschutzvertrag regelt den Schutz der Daten bei der Datenerhebung, -
verarbeitung oder -nutzung im Auftrag unter besonderer Berücksichtigung des Zweiten Kapi-
tels des Sozialgesetzbuches - Zehntes Buch - (SGB X), insbesondere des § 80 SGB X bzw. 
Art. 28 DS-GVO, § 62 BDSG oder entsprechender § des LDSG. 

 

Dauer des Auftrags 

Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) entspricht der des oben genannten Vertrages. 
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2: Konkretisierung des Auftragsinhalts 

Umfang, Art und Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung von Daten  

Die Leistungen erfolgen gemäß Anlage 5 Leistungsbeschreibung. 

Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Dienstleistungserbringung gespeichert 
und nach Fertigstellung der Dienstleistung oder nach ausdrücklicher Weisung des Auftrag-
gebers gelöscht. 

Umfang, Art und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogener 
Daten durch den Auftragnehmer für den Auftraggeber sind in Anlage 5 Leistungsbeschrei-
bung konkret beschrieben. 

Die Verarbeitung und Nutzung der Daten findet ausschließlich im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung 
in ein Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers und darf nur erfolgen, 
wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. der DS-GVO erfüllt sind. 

Art der Daten  

Im Rahmen der Leistungen gemäß der Leistungsbeschreibung hat der Auftragnehmer Zugriff 
auf: 

• Personenbezogene Daten wie Name, Adresse, Alter, Geschlecht 

• Gesundheitsdaten, die auf Krankheiten und/oder ärztliche Behandlungen zurück-
schließen lassen 

• Versicherungsdaten, Kontodaten, medizinische Gutachten, Verordnungen, Kontakte 
aus Betreuungsvereinbarungen / Vorsorgevollmachten, Pflegegradeinstufungen und 
weiteren Daten, die Gegenstand der Korrespondenz mit Versicherten sind 

 

Kreis der Betroffenen 

Der Kreis der durch den Umgang ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen dieses Auf-
trags Betroffenen umfasst die Versicherten des Auftraggebers, Angehörige von Versicherten, 
vertretungsberechtigte Personen sowie behandelnde Ärzte, Therapeuten, medizinische Gut-
achter und sonstige Dritte, die Adressat oder Gegenstand von Korrespondenz des Auftrags-
gebers sein können. 
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3: Technisch-organisatorische Maßnahmen 

Technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragnehmers zur Umsetzung und Ein-
haltung der Vorgaben des § 64 Bundesdatenschutzgesetz und den entsprechenden Rege-
lungen des SGB X 
 

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung des Stands 
der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der 
Zwecke der Verarbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der 
Verarbeitung verbundenen Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen die erfor-
derlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleis-
ten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten. Der Verantwortliche hat hierbei die einschlägigen Technischen Richtlinien und 
Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu berücksichti-
gen. 

Maßnahmen können unter anderem die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personen-
bezogener Daten umfassen, soweit solche Mittel in Anbetracht der Verarbeitungszwecke 
möglich sind. Die Maßnahmen sollen dazu führen, dass die Vertraulichkeit, Integrität, Ver-
fügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung auf Dauer sichergestellt werden und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten 
und der Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wieder-
hergestellt werden können. Ein angemessenes Schutzniveau kann insbesondere durch die 
Verwendung von dem Stand der Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren er-
reicht werden. 

[Hinweis: Maßnahmen werden entsprechend der Angaben des Bieters im Formblatt 12 er-
gänzt.] 

 

1) Zugangskontrolle  
 
Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung 
durchgeführt wird, für Unbefugte. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 

2) Datenträgerkontrolle 
 
Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder Löschens von 
Datenträgern. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 

3) Speicherkontrolle 
 
Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie der un-
befugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicherten personen-
bezogenen Daten. 
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Beschreibung der Maßnahmen 
 

4) Benutzerkontrolle 
 
Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Ein-
richtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 

5) Zugriffskontrolle 
 
Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems 
Berechtigten ausschließlich zu den von ihrer Zugangsberechtigung umfassten perso-
nenbezogenen Daten Zugang haben. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 

6) Übertragungskontrolle 
 
Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen per-
sonenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt 
oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden können. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 

7) Eingabekontrolle 
 
Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche 
personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automatisierte Verarbei-
tungssysteme eingegeben oder verändert worden sind. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 

8) Transportkontrolle 
 
Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie beim 
Transport von Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität der Daten geschützt 
werden. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 

9) Wiederherstellbarkeit 
 
Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden 
können. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
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10) Zuverlässigkeit 
 
Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen und auftre-
tende Fehlfunktionen gemeldet werden. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 

11) Datenintegrität 
 
Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch Fehlfunkti-
onen des Systems beschädigt werden können. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 

12) Auftragskontrolle 
 
Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, 
nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 

13) Verfügbarkeitskontrolle 
 
Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung oder Verlust ge-
schützt sind. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 

14) Trennbarkeit 
 
Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene 
Daten getrennt verarbeitet werden können. 
 
Beschreibung der Maßnahmen 
 

Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt 
und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäqua-
te Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen 
nicht unterschritten werden. Änderungen sind zu dokumentieren. Der Auftragnehmer hat bei 
gegebenem Anlass, mindestens aber jährlich, eine Überprüfung, Bewertung und Evaluation 
der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Verarbeitung durchzuführen (Art. 32 Abs. 1 lit. d DS-GVO). Das Ergebnis samt 
vollständigem Auditbericht ist dem Auftraggeber mitzuteilen. 

 
4: Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten 

Der Auftragnehmer hat nur nach Weisung des Auftraggebers die Daten, die im Auftrag ver-
arbeitet werden, zu berichtigen, zu löschen oder zu sperren. Soweit ein Betroffener sich un-
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mittelbar an den Auftragnehmer zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wenden 
sollte, wird der Auftragnehmer diesen Antrag unverzüglich an den Auftraggeber weitergeben. 

 
5: Kontrollen und sonstige Pflichten des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der ge-
troffenen Vereinbarungen und nach Weisungen des Auftraggebers, sofern er nicht zu einer 
anderen Verarbeitung durch das Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Auf-
tragsverarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist (z. B. Ermittlungen von Strafverfolgungs- 
oder Staatsschutzbehörden); in einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verant-
wortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende 
Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet 
(Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. a DS-GVO). 

Der Auftragnehmer verwendet die zur Verarbeitung überlassenen personenbezogenen Da-
ten für keine anderen, insbesondere nicht für eigene Zwecke. Kopien oder Duplikate der per-
sonenbezogenen Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. 

Der Auftragnehmer sichert im Bereich der auftragsgemäßen Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten die vertragsgemäße Abwicklung aller vereinbarten Maßnahmen zu. Er si-
chert zu, dass die für den Auftraggeber verarbeiteten Daten von sonstigen Datenbeständen 
strikt getrennt werden. 

Die Datenträger, die vom Auftraggeber stammen bzw. für den Auftraggeber genutzt werden, 
werden besonders gekennzeichnet. Eingang und Ausgang sowie die laufende Verwendung 
werden dokumentiert. 

Der Auftragnehmer hat über die gesamte Abwicklung der Dienstleistung für den Auftragge-
ber Überprüfungen in seinem Bereich durchzuführen. Das Ergebnis der Kontrollen ist zu do-
kumentieren. 

Bei der Erfüllung der Rechte der betroffenen Personen nach Art. 12 bis 22 DS-GVO durch 
den Auftraggeber, an der Erstellung der Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten sowie 
bei erforderlichen Datenschutz-Folgeabschätzungen des Auftraggebers hat der Auftragneh-
mer im notwendigen Umfang mitzuwirken und den Auftraggeber soweit möglich angemessen 
zu unterstützen (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit e und f DS-GVO).  

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn 
eine vom Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften 
verstößt (Art. 28 Abs. 3 Satz 3 DS-GVO). Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung 
der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim 
Auftraggeber nach Überprüfung bestätigt oder geändert wird. 

Auskünfte über personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis an Dritte oder den 
Betroffenen darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger Weisung oder Zustimmung durch 
den Auftraggeber erteilen. 
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Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Auftraggeber - grundsätzlich 
nach Terminvereinbarung - berechtigt ist, die Einhaltung der Vorschriften über Datenschutz 
und Datensicherheit sowie der vertraglichen Vereinbarungen im angemessenen und erfor-
derlichen Umfang selbst oder durch vom Auftraggeber beauftragte Dritte zu kontrollieren, 
insbesondere durch die Einholung von Auskünften und die Einsichtnahme in die gespeicher-
ten Daten und die Datenverarbeitungsprogramme sowie durch Überprüfungen und Inspekti-
onen vor Ort (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. h DS-GVO). 

Der Auftragnehmer sichert zu, dass er, soweit erforderlich, bei diesen Kontrollen unterstüt-
zend mitwirkt. Hierzu wird bis auf weiteres folgendes vereinbart: 

Die Verarbeitung von Daten in Privatwohnungen (Tele- bzw. Heimarbeit von Beschäftigten 
des Auftragnehmers) ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers gestattet. Soweit die Daten 
in einer Privatwohnung verarbeitet werden, ist vorher der Zugang zur Wohnung des Beschäf-
tigten für Kontrollzwecke des Arbeitgebers vertraglich sicher zu stellen. Die Maßnahmen 
nach Art. 32 DS-GVO sind auch in diesem Fall sicherzustellen. 

Der Auftragnehmer bestätigt, dass ihm die für die Auftragsverarbeitung einschlägigen daten-
schutzrechtlichen Vorschriften der DS-GVO bekannt sind. Er verpflichtet sich, auch für die-
sen Auftrag relevante Geheimnisschutzregeln zu beachten. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der auftragsgemäßen Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten des Auftraggebers die Vertraulichkeit zu wahren. Diese besteht auch nach 
Beendigung des Vertrages fort. 

Der Auftragnehmer sichert zu, dass er die bei der Durchführung der Arbeiten beschäftigten 
Mitarbeiter vor Aufnahme der Tätigkeit mit den für sie maßgebenden Bestimmungen des 
Datenschutzes vertraut macht und für die Zeit ihrer Tätigkeit wie auch nach Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses in geeigneter Weise zur Verschwiegenheit verpflichtet (Art. 28 
Abs. 3 Satz 2 lit. b und Art. 29 DS-GVO). Der Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften in seinem Betrieb. 

Der Auftragnehmer bestellt schriftlich einen Datenschutzbeauftragten als Ansprechpartner 
für Datenschutzfragen. Er ist zu erreichen mit folgenden Kontaktdaten: 

bitte ergänzen 

Ein Wechsel des Ansprechpartners ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

Der Auftragnehmer sichert die unverzügliche Information des Auftraggebers über Kontroll-
handlungen und Maßnahmen der Aufsichtsbehörde zu. Dies gilt auch, soweit eine zuständi-
ge Aufsichtsbehörde beim Auftragnehmer ermittelt. 

Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber die Wirksamkeit der getroffenen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen nach. Hierzu kann der Auftragnehmer auch Testate, 
Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, 
Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren) 
vorlegen. 
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6: Unterauftragsverhältnisse (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. d DS-GVO) 

 

 

Soweit mit der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten des Auftraggebers 
Unterauftragnehmer einbezogen werden, wird dies grundsätzlich nur unter folgenden Vo-
raussetzungen genehmigt:  

 Der Auftragnehmer benennt die Unterauftragnehmer gemäß Anlage 10 Nachunterneh-
merverzeichnis. 

 Die Einschaltung von Unterauftragnehmern ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auf-
traggebers gestattet. Hierunter fallen auch Wartungsarbeiten durch Dritte an den DV-
Systemen des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer gewährleistet eine Protokollierung 
aller Systemleistungen, insbesondere wenn Dritte auf DV-Systeme des Auftragnehmers 
zugreifen mussten. Für die aufgelisteten Unterauftragnehmer (siehe Anhang dieses Ver-
trags) gilt die Zustimmung des Auftraggebers als erteilt. 

Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass er den Subunternehmer unter besonderer Be-
rücksichtigung der Eignung der von diesem getroffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen im Sinne von Art. 32 DS-GVO sorgfältig auswählt. Die relevanten Prüfunterla-
gen dazu sind dem Auftraggeber auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. 

Der Auftragnehmer hat vertraglich sicherzustellen, dass die vereinbarten Regelungen zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer auch gegenüber Subunternehmern gelten. In dem 
Vertrag mit dem Subunternehmer sind die Angaben so konkret festzulegen, dass die Ver-
antwortlichkeiten des Auftragnehmers und des Subunternehmers deutlich voneinander ab-
gegrenzt werden. Werden mehrere Subunternehmer eingesetzt, so gilt dies auch für die 
Verantwortlichkeiten zwischen diesen Subunternehmern. Insbesondere muss der Auftragge-
ber berechtigt sein, im Bedarfsfall angemessene Überprüfungen und Inspektionen, auch vor 
Ort, bei Subunternehmern durchzuführen oder durch von ihm beauftragte Dritte durchführen 
zu lassen. 

Der Vertrag mit dem Subunternehmer muss schriftlich abgefasst werden, was auch in einem 
elektronischen Format erfolgen kann (Art. 28 Abs. 4 und Abs. 9 DS-GVO). 

Die Weiterleitung von Daten an den Subunternehmer ist erst zulässig, wenn der Subunter-
nehmer die Verpflichtungen nach Art. 29 und Art. 32 Abs. 4 DS-GVO bezüglich seiner Be-
schäftigten erfüllt hat. 

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Pflichten des/der Subunternehmer(s) zu überprü-
fen. Das Ergebnis der Überprüfungen ist zu dokumentieren und dem Auftraggeber auf Ver-
langen zugänglich zu machen. 
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Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber dafür, dass der Subunternehmer 
den Datenschutzpflichten nachkommt, die ihm durch den Auftragnehmer im Einklang mit 
dem vorliegenden Vertragsabschnitt vertraglich auferlegt wurden. 

Zurzeit sind für den Auftragnehmer die in Anlage mit Namen, Anschrift und Auftragsinhalt 
bezeichneten Subunternehmer mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in dem 
dort genannten Umfang beschäftigt. Mit deren Beauftragung erklärt sich der Auftraggeber 
einverstanden. (ggf. streichen oder konkretisieren) 

Der Auftragsverarbeiter informiert den Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Ände-
rung in Bezug auf die Hinzuziehung neuer oder die Ersetzung bisheriger Subunternehmer, 
wodurch der Auftraggeber die Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen Einspruch zu 
erheben (§ 28 Abs. 2 Satz 2 DS-GVO). 

Nicht als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen 
zu verstehen, die der Auftragnehmer durch Dritte als Nebenleistung zur Unterstützung bei 
der Auftragsdurchführung in Anspruch nimmt. Dazu zählen z.B. Telekommunikationsleistun-
gen, Reinigungskräfte. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des 
Datenschutzes und der Datensicherheit der Daten des Auftraggebers auch bei ausgelager-
ten Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen so-
wie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.  

7: Kontrollrechte des Auftraggebers 

Der Auftraggeber hat das Recht, eine Auftragskontrolle im Benehmen mit dem Auftragneh-
mer durchzuführen oder durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu lassen. Er 
hat das Recht, sich durch Stichprobenkontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden 
sind, von der Einhaltung dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer in dessen Ge-
schäftsbetrieb zu überzeugen. Bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten oder von Verstößen 
gegen den Datenschutz kann die Überprüfung auch unangekündigt erfolgen. Der Auftrag-
nehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf Anforderung die zur Wahrung seiner bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten bestehende Verpflichtung zur Auftragskontrolle er-
forderlichen Auskünfte zu geben und Nachweise zu führen. 

Im Hinblick auf die Kontrollverpflichtungen des Auftraggebers vor Beginn der Datenverarbei-
tung und während der Laufzeit des Auftrags stellt der Auftragnehmer sicher, dass sich der 
Auftraggeber von der Einhaltung der getroffenen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen überzeugen kann. Hierzu weist der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf Anfrage 
die Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 64 BDSG 
nach. Dabei kann der Nachweis für die Umsetzung solcher Maßnahmen, die nicht nur den 
konkreten Auftrag betreffen, auch durch Vorlage eines aktuellen Testats von unabhängiger 
Stelle, z.B. von Wirtschaftsprüfern, Revision, dem Datenschutzbeauftragten des Auftrag-
nehmers, oder einer geeigneten Zertifizierung durch Informationssicherheits- oder Qualitäts-
audit (z. B. gemäß ISO/IEC 27001) erbracht werden.  

8: Mitteilung bei Verstößen des Auftragnehmers 
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Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber unverzüglich Störungen, Verstöße des Auftrag-
nehmers oder der bei ihm beschäftigten Personen sowie gegen datenschutzrechtliche Best-
immungen oder die im Auftrag getroffenen Festlegungen sowie den Verdacht auf Daten-
schutzverletzungen oder Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten mit. Dies gilt vor allem auch im Hinblick auf eventuelle Melde- und Benachrichtigungs-
pflichten des Auftraggebers nach Art. 33 und Art. 34 DS-GVO. Der Auftragnehmer sichert zu, 
den Auftraggeber erforderlichenfalls bei seinen Pflichten nach Art. 33 und 34 DS-GVO an-
gemessen zu unterstützen (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. f DS-GVO). Meldungen nach Art. 33 
oder 34 DS-GVO für den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger Weisung 
durchführen. 

9: Weisungsbefugnis des Auftraggebers 

Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 DS-GVO sowie für 
die Wahrung der Rechte der betroffenen Personen nach den Art. 12 bis 22 DS-GVO ist allein 
der Auftraggeber verantwortlich. Gleichwohl ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle solche 
Anfragen, sofern sie erkennbar ausschließlich an den Auftraggeber gerichtet sind, unverzüg-
lich an diesen weiterzuleiten. 

Der Umgang mit den Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der getroffenen Vereinbarun-
gen und nach Weisung des Auftraggebers. Der Auftraggeber behält sich im Rahmen der in 
dieser Vereinbarung getroffenen Auftragsbeschreibung ein umfassendes Weisungsrecht 
über Art, Umfang und Verfahren der Datenverarbeitung vor, das er durch Einzelweisungen 
konkretisieren kann. Änderungen des Verarbeitungsgegen-standes und Verfahrensänderun-
gen sind gemeinsam abzustimmen. Auskünfte an Dritte oder den Betroffenen darf der Auf-
tragnehmer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Auftraggeber erteilen.  

Mündliche Weisungen wird der Auftraggeber unverzüglich schriftlich oder per Email bestäti-
gen. Der Auftragnehmer verwendet die Daten für keine anderen Zwecke und ist insbesonde-
re nicht berechtigt, sie an Dritte weiterzugeben. Kopien und Duplikate werden ohne Wissen 
des Auftraggebers nicht erstellt.  

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich entsprechend Art. 28 Abs. 3 Satz 3 
DS-GVO zu informieren, wenn er der Meinung ist, eine Weisung verstoße gegen daten-
schutzrechtliche Vorschriften. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der ent-
sprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim Auf-
traggeber bestätigt oder geändert wird. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten 
Kenntnisse von Geschäftsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen des Auftragneh-
mers vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung dieses Ver-
trages bestehen. 

Weisungsberechtigte des Auftraggebers, inkl. Kontaktdaten 

bitte ergänzen 

Weisungsempfänger des Auftragnehmers, inkl. Kontaktdaten 



Datenschutzvertrag (Auftragsverarbeitung) 
Los 2 – Sachbearbeitung mit Option Nachbearbeitung 
 

Seite 11 von 12 

bitte ergänzen 

Bei einem Wechsel oder einer längerfristigen Verhinderung der Ansprechpartner sind dem 
Vertragspartner unverzüglich und grundsätzlich schriftlich oder elektronisch die Nachfolger 
bzw. die Vertreter mitzuteilen. Die Weisungen sind für ihre Geltungsdauer und anschließend 
noch für drei volle Kalenderjahre aufzubewahren. 

 

 

 

10: Löschung von Daten und Rückgabe von Datenträgern  

Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten oder früher nach Aufforderung durch den Auf-
traggeber – spätestens mit Beendigung der Leistungsvereinbarung – hat der Auftragnehmer 
nach Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. g DS-GVO sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen, 
erstellten Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse sowie Datenbestände, die im Zusammen-
hang mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhändigen oder nach vorhe-
riger Zustimmung datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches gilt für Test- und Ausschuss-
material. Das Protokoll der Löschung ist auf Anforderung vorzulegen. Dokumentationen, die 
dem Nachweis der ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind durch den Auftrag-
nehmer entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen über das Vertragsende hinaus 
aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem Auftraggeber über-
geben. 

11: Nutzungsrechte 

Durch diesen Vertrag werden keine Nutzungsrechte an den Betriebsdaten, die über die mit 
dem Auftrag definierten Zwecke hinausgehen, gewährt. 

 
12: Haftung 
 

Hinsichtlich der Haftung des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber gelten die in dem 
unter 1 genannten Vertrag vereinbarten Haftungsregelungen. 

 

13: Schadenersatz 

Hinsichtlich des Schadensersatzes des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber gelten 
die in dem unter 1 genannten Vertrag vereinbarten Regelungen. 

14: Sonstiges 

Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.  

 

Sollte Eigentum des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Maßnahmen Dritter, etwa 
durch Pfändung, durch ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignis-
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se gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich und vor Ein-
tritt dieser Maßnahmen zu verständigen. 

 

Es besteht bei den Vertragsparteien Einigkeit darüber, dass die "Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen" des Auftragnehmers auf diesen Vertrag keine Anwendung finden. 

 

Erweist sich eine Bestimmung dieses Vertrages als unwirksam, so berührt dies die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen des Vertrags nicht. Beide Vertragsparteien sind in diesem 
Falle verpflichtet, unverzüglich in eine nachträgliche Zusatzbestimmung einzuwilligen, die 
nach Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.  

 

Die Bestimmungen dieser Ergänzungsvereinbarung gelten vorrangig vor den im unter 1 ge-
nannten Vertrag getroffenen Vereinbarungen. 

 

 

Frankfurt, yy.xx.20zz 

 

 

 

 

Ort, yy.xx.20zz 

Auftragnehmer 
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